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Änderung • 

Straße'' 

PI a nzeichenerklä ru n g 
Gemäß Planzeichenverordnung 1990 v. 18. Dez. 1990 (BGBI. 1. S. 58) und der Bounutzungsverordnung i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 23.01.1990, zuletzt geöndert durch daa Gesetz v. 22. April 1993 (BGBI. I, S. -466). 
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1. Bestandsangaben

Gernorlcungsgren:zt 

Flurgrenze 

FlurstUcks- bzw. Eigentumsgrenze 
mit Grenzmal 

Höhenlinien mH Höhenangaben Uber HN 

Flurstücksnummer 

� 
Wohngebäude mit Hausnummern 

1111111111 Wirtschaftsgebäude, Garagen 

Im llbrigen wird ouf die Planzelchenvorschrlft DIN 18702 fDr groBmaB!tllb!ge Karten und PIHne
verwiesen 

II. Festsetzungen des Bebauungsplanes

Art der baulichen Nutzung 
(gern. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Maß der baulichen Nutzung 
(gern. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BouGB, i. V. m. § 16 BautNO) 

II Zahl der Vollgeschosse (Höchstmaß) 
GRZ Grundflächenzahl gern. § 19 BauNVO 
GFZ Geschoßflächenzohl gern. § 20 BouNVO 

o offene Bauweise gern. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 u. § 23 BautNO
Baugrenze

öffentliche Verkehrsfl(fohen 

(gern. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

�--�I Straßenverkehrsflöche

Straßenbegrenzungslinie auch gegenUber Verkehrsfli:lchen besonderer Zweckbestimmung 

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen 
(gern. § 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB) 

� Wassertransportleitung mit Schutzstreifen; Leitungsrecht zugunsten 
der Stadtwerke Osnabrück 

••••• 

---

Sonstige Planzeichen 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des 
Maßes der Nutzung innerhalb eines B0u9ebietes 
(gern. §1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BouNVOJ 

Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlogen und Vorkehrungen zum Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen (passive Schollschutzmaßnahmen), 
i.V.m. § 3 der Textlichen Festsetzungen (Ursprungsplan)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 
(gern. § 9 Abs. 7 BouGB) 

:::::i c::::::J c:::: Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der angrenzenden Bebauungspli:lne 

Planzeichen Ergänzung zur Planzeichenverordnung 

Sichtdreiecke für Straßenkreuzungen gern. RAS-K 
von ständigen Sichthindernissen freizuhaltende Flächen zwischen 0,80m und 2,50m 
oberhalb Fohrbohnoberkonte (gern. § 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BouGB) 

A. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

§ 1 Geltungsbereich und Außerkrafttreten von Festsetzungen
Der Geltungsbereich dieser 1. Änderung umfasst die Teilbereiche A und 8.

Teilbereich A: 
1. Die zeichnerischen Festsetzungen der Ursprungsplanung bleiben weiterhin in Kraft, soweit

diese nicht vom Geltungsbereich des Teilbereichs B erfasst werden.
2. Die Textlichen Festsetzungen sowie die Örtlichen Bauvorschriften der Ursprungsplanung

bleiben mit Ausnahme des § 6 der Textlichen Festsetzungen, des § 7 c und der
Einfriedungsregelung - Nr. 2 der ÖBV - in Kraft.
Teilbereich B:
Die textlichen Festsetzungen sowie die ÖBV dieser 1. Änderung gelten für die Teilbereiche A
und B .

§ 2 Zahl der zulässigen Wohnungen
Gern. § 9 (1) Nr. 6 BouGB sind je Wohngebäude nur max. 2 Wohnungen zulässig. Je 
Doppelhaushi:llfte bzw. je Hausgruppeneinheit / -scheibe ist nur 1 Wohnung zull:lssig. 

§ 3 Belange des Immissionsschutzes (inhaltsgleich mit § 7c der Textlichen Festsetzungen
der Ursprungsplanung) 
Im Bereich 3 sind die Außenbauteile von Gebl:luden oder Gebl:ludeteilen in den nicht nur 
zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmten Räumen an den Süd-, West­
und Ostseiten in den Lllrmpegelbereich III (erf. R' w,res = 35 dB) gern. DIN 4109 
�Schallschutz im Hochbau· (erf. R' w,res = 40 dB) einzustufen. Um für die bei 
Schlafräumen notwendige Belüftung zu sorgen, ist aus Gründen des Immissionsschutzes bei 
Schlaf- und Kinderzimmern der Einbau von schollgedömmten Lüftern vorgeschrieben, sofern 
keine Lüftungsmöglichkeit über von der Lärmquelle abgewandte Fenster besteht. Gleiches 
gilt für Räume mit souerstoffzehrenden Heizanlagen. Die Einhaltung der erforderlichen 
Schalldämmwerte ist bei der genehmigungs- oder onzeigepflichtigen Errichtung, Änderung 
oder Nutzungsönderung von Gebäuden oder Geböudeteilen nachzuweisen. 
Im Bereich 3 sind Außenwohnbereiche (Gärten, Terrassen, Balkone) so anzuordnen, dass 
eine zumindest teilweise Abschirmung gegenüber der "Holloger Straße - L 109� durch die 
geplanten Bebauung eintritt. Außenwohnbereiche an der Südseite der Gebäude sind zu 
vermeiden. 

B. ÖRTLICHE BAlNORSCHRIITTN

1. Einfriedungen (Teilbereiche A und B)
Einfriedungen sind als Mauem, Holz- und Metallzäune o. ä. sowie als lebende Hecken 
zulässig. 
o) Lel>ende Hecken
Lebende Hecken sind zur Einfriedung des Grundstücks bis zu einer Höhe von 1,BO m -
gemessen von der OK. des gewachsenen Bodens auf dem Grundstück, auf dem die Hecke 
errichtet wird, bis zur OK. Hecke zulässig. An der Grundstücksseile, von der das 
Grundstück erschlossen wird, darf die Höhe der lebenden Hecke - gemessen von der Ok. 
der Mitte der fertigen Straße - 0,80 m nicht überschreiten. 

b) Einfriedungen mit Zöunen aus Holz / Metall o.ä. und Mauern

- Einfriedungen gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen, Fußwegen und Spielplätzen
Die Höhe der Einfriedung der Grundstücksseite, von der das Grundstück aus erschlossen
wird, darf - gemessen von der Ok. der fertigen Straßenoberfläche bis zur Ok. der 
jeweiligen Einfriedung eine Höhe von 0,80 m nicht überschreiten. 
Die Höhe der Einfriedung gegenüber öffentlichen Verkehrsfülchen, die nicht der Erschließung 
des Grundstücks dienen sowie gegenüber Fußwegen und Spielplätzen darf auf einer Länge 
von 10,00 m je Grundstücksseite eine Höhe von 1,80 m - gemessen von der Ok. der 
fertigen Straßenoberfläche, Ok. des Fußweges bzw. der OK. des gewachsenen Bodens des 
Spielplatzes - nicht überschreiten. 
Einfriedungen, die über das vorgenannte Längenmaß je Grundstücksseite hinausgehen, sind 
auf eine Höhe von 1,20 m zu begrenzen. 
Einfriedungen mit Mauem, Zäunen o.ö. mit einer Höhe zwischen 1,20 m und 1,80 m sind 
generell gegenüber öffentlichen Flächen (Straßen, Fußwege, Spielplätze etc.) einzugrünen. 
Sie sind auf den Grundstücken so zu errichten, daß Bepflonzungsmaßnohmen und 
Berankungen noch auf den privaten Grundstücksflöchen durchgeführt werden können. Diese 
sind von den Eigentümern dauerhaft zu erholten und bei Abgangen zu erneuern. 

- Einfriedungen zwischen privaten Grundstücksflöchen
Einfriedungen zwischen privaten Grundstücksfli:lchen dürfen je Grundstack auf einer Länge
von max. 10.00 m - gemessen von der Ok. des gewachsenen Bodens auf dem
Grundstück, auf dem die Einfriedung errichtet wird, bis zur Ok. der jeweiligen Einfriedung -
eine Gesamthöhe von 1,80 m nicht überschreiten.
Einfriedungen, die über das vorgenannte Längenmaß hinausgehen, sind auf eine Höhe von
maximal 1,20 m zu Degrenzen.

Präambel und Ausfertigung 
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches {BouGB) und der §§ 
56, 97 und 98 der Niedersclchsischen Bauordnung und des § 40 der Niedersachsischen 
Gemeindeordnung hat der Rot der Gemeinde Wellenhorst diesen Bebauungsplan Nr. 177 
·An der Dömte/Hollager Str." 1. Änd., bestehend aus der Plonzeichnung und den
nachstehenden/nebenstehenden/obenstehenden textlichen Festsetzungen sowie den
nachstehenden/nebenstehenden/obenstehenden !:irtlichen Bauvorschriften Uber die Ge­
staltung, als Satzung beschlossen:

Wollenhorst, den 

(SIEGEL) 

Verfahrensvermerke 
Aufstellungsbeschluß 

Bürgermeister 

Der ,Rg:t/Verwoltungsousschuß der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 09.11.1999 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 177 1. Änd. beschlossen. Der Aufstellungsbeschluß 
ist gemäß § 2 Abs. 1 BouGB am 26.11.1999 ortsüblich bekanntgemacht. 

Wallenhorsl, den 

Planunterlage 
Kartengrundloge: Liegenschoftskorte L4-862/2000 

Bürgermeister 

Liegenschoftskorte: Gemeinde Wellenhorst, Gemarkung Wellenhorst Flur 5 
Maßstab: 1:1000 

Die Vervielfältigung ist nur für eigene, nichtgewerbliche Zwecke gestattet ( § 13 Abs. 
4 des Niedersöchsischen Vermessungs- und Kotostergesetzes vom 2.7.1985, Nds. 
GVBI. S. 187, geändert durch Gesetz vom 11.07.1994 ( Nds. GVBI. S. 300 ). 
Die Planunterloge entspricht dem Inhalt des Liegenschoflskotosters und weist die 
städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlogen sowie Straßen, Wege und Plötze voll­
stilndig noch {Stand vom 09.05.2000). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen 
und der baulichen Anlogen geometrisch einwandfrei. 
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei 
möglich. 

Osnabrück, den 

Katasteramt Osnabrück Unterschrift 

Öffentliche Auslegung 
Der -Ret-/Verwoltungsousschuß der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 06.06.2000 
dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BouGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 07.08.2000 ortsüblich 
bekanntgemacht 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung hoben vom 24.08.2000 
bis 25.09.2000 gemäß § 3 Abs. 2 BouGB öffentlich ausgelegen. 

Wellenhorst, den 
Bürgermeister 

Öffentliche Auslegung mit Einschränkung 
Der Rot/Verwoltungsousschuß der Gemeinde hat in seiner Sitzung rurr 
dem geänderten Entwurf des Bebauungsplanes und der Benr"' ng zugestimmt und die 
erneute öffentliche Auslegung mit Einschränkung gern·· ., 3 Abs. 3 Satz 1 zweiter 
Halbsatz BouGB i. V. m. § 3 (3) Satz 2 BauG schlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegunn den am ortsüblich bekannt-
gemacht. 
Der Entwurf des Bebauung,� .. nd der Begründung hoben vom
bis gemöa _.. .., Abs. 2 BouGB öffentlich ausgelegen. 

Wellenhorst, Ulff1 

� Bürgermeister 

Satzungsbeschluß 
Der Rot der Gemeinde hat den Bebauungsplan noch Prüfung der Anregungen gemäß 
§ 3 Abs. 2 BouGB in seiner Sitzung am 09.11.2000 als Satzung (§10 BouGB)
sowie die Begründung beschlossen.

Wellenhorst, den 

Bürgermeister 

Inkrafttreten 
Der Sotzungsbeschluß über den Bebauungsplan 
gemäß § 10 (3) BouGB am 
bekanntgemacht worden. 
Der Bebauungsplan ist damit am 

Wellenhorst, den 

Nr. 177 
im Amtsblatt 

rechtsverbindlich geworden. 

Bürgermeister 

ist 

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
Innerhalb eines Jahres noch Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes 
nicht geltend gemocht worden. 

Wellenhorst, den 

Bürgermeister 

Mängel und Abwägung 
Innerhalb von sieben Jahren noch Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Mängel der 
Abwägung nicht geltend gemocht worden. 

Wellenhorst, den 

Bürgermeister 

0 
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